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5. Beschluss 

über die Änderung der richterlichen Geschäftsverteilung 

für das Jahr 2023 

 

 

I. Vorbemerkung:  

Richter am Oberlandesgericht Deeken ist heute zum Direktor des Amtsgerichts 
beim Amtsgericht Emden ernannt worden. 

Richter am Oberlandesgericht Hempel (AKA 6/8) übernimmt mit dem heutigen Tag 
mit 5/8 seiner Arbeitskraft die Leitung des Referats I (u.a. Angelegenheiten der 
Richterinnen und Richter sowie der Referendarinnen und Referendare).  

Mit Ablauf des 30. April 2023 enden die Erprobungen von Richterin am Landgericht 
Dr. Jansen-Behnen (LG Oldenburg), Richter am Landgericht Dr. Wirtz (LG 
Osnabrück) und Richter am Landgericht Riethmüller (LG Oldenburg).  

Ab dem 1. Mai 2023 werden Richter am Landgericht Dr. Mahret (LG Osnabrück) 
und Richterin am Amtsgericht Nethling (Amtsgericht Delmenhorst) zur Erprobung 
an das Oberlandesgericht abgeordnet.  
Zudem wird Richter am Landgericht Klein (Landgericht Aurich) für die Zeit vom 1. 
Mai 2023 bis zum 31. Juli 2023 mit einem Arbeitskraftanteil von 2/3 und ab dem 1. 
August 2023 mit voller Arbeitskraft zur Erprobung an das Oberlandesgericht 
abgeordnet.  
 

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Scharp ist ab dem 1. Mai 2023 für die Dauer 

eines Jahres beurlaubt.  

Richter am Oberlandesgericht Wachtendorf war in der Zeit vom 16. März bis zum 

9. April 2023 arbeitsunfähig erkrankt.  

 
II. Das Präsidium beschließt:  

1. Richter am Oberlandesgericht Deeken scheidet nach seiner heutigen Ernennung 

zum Direktor des Amtsgerichts aus dem 9. Zivilsenat aus.  

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Scharp scheidet mit Ablauf des 30. April 2023 

aus dem 1. und 10. Zivilsenat aus.  

Richter am Oberlandesgericht Dr. Steen (AKA 8/8) scheidet mit Wirkung vom 

heutigen Tag mit einem Arbeitskraftanteil von 3/8 aus dem 6. Zivilsenat aus. Er wird 

mit einem Arbeitskraftanteil von 3/8 zweites weiteres Mitglied des 9. Zivilsenats.  



Mit Ablauf des 30. April 2023 scheidet Richter am Oberlandesgericht Dr. Steen mit 

dem noch verbliebenen Arbeitskraftanteil von 5/8 aus dem 6. Zivilsenat aus und wird 

mit diesem Arbeitskraftanteil viertes weiteres Mitglied des 1. und 10. Zivilsenats. 

Hiervon ausgenommen sind die Verfahren 6 U 54/22, 6 U 277/21 und 6 U 81/22, für 

deren weitere Bearbeitung er bis zum 30. Juni 2023 drittes weiteres Mitglied des 6. 

Zivilsenats bleibt.  

Richterin am Oberlandesgericht Hempel wird anstelle von Richterin am 

Oberlandesgericht Dr. Scharp mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zur ständigen Vertreterin 

des Vorsitzenden des 1. Zivilsenats bestimmt.  

Richter am Oberlandesgericht Dr. Waruschewski wird anstelle von Richterin am 

Oberlandesgericht Dr. Scharp mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum ständigen Vertreter 

des Vorsitzenden des 10. Zivilsenats bestimmt. 

2. Der Arbeitskraftanteil von Richter am Oberlandesgericht Hempel im 5. Zivilsenat 

wird von 2/8 auf 1/8 reduziert. Der 5. Zivilsenat erhält wegen dieser Reduzierung der 

Arbeitskraftanteile um 1/8 Freikreuze im U- und W-Turnus in jedem 1. Durchgang. 

Zugleich erhält der 5. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 4.  

3. Richterin am Landgericht Dr. Jansen-Behnen (AKA 5/8) scheidet mit Ablauf des 

30. April 2023 aus dem 8. Zivilsenat aus.  

4. Richter am Landgericht Dr. Wirtz (AKA 8/8) scheidet mit Ablauf des 30. April 2023 

aus dem 4. Zivilsenat/1. Senat für Familiensachen aus.  

5. Richter am Landgericht Riethmüller scheidet mit Ablauf des 30. April 2023 aus 

dem 1. Strafsenat aus. 

6. Richter am Landgericht Dr. Mahret (AKA 4/8) wird ab dem 1. Mai 2023 drittes 

weiteres Mitglied des 8. Zivilsenats.  

7. Richterin am Amtsgericht Nethling (AKA 6/8) wird ab dem 1. Mai 2023 viertes 

weiteres Mitglied des 4. Zivilsenats/1. Senats für Familiensachen.  

8. Richter am Landgericht Klein wird ab dem 1. Mai 2023 zunächst mit 2/3 seiner 

Arbeitskraft und ab dem 1. August 2023 mit voller Arbeitskraft drittes weiteres Mitglied 

des 1. Strafsenats.  

9. Für den 1./10. Zivilsenat entfällt ab dem 1. Mai 2023 wegen der Erhöhung des 

Arbeitskraftanteils um 1/8 im U- und W-Turnus ein Freikreuz in jedem 8. Durchgang. 

Zugleich erhält der 1./10. Zivilsenat einen Malus im U-Turnus von 4.  

10. Der 6. Zivilsenat erhält wegen des Ausscheidens von Richter am 

Oberlandesgericht Dr. Steen mit Wirkung vom heutigen Tage im U- und W-Turnus 

Freikreuze in jedem 8., 14. und 18. Durchgang und zum 1. Mai 2023 weitere Freikreuze 

im U- und W-Turnus in jedem 20., 24., 26., 28. und 32. Durchgang. Zugleich erhält der 

6. Zivilsenat ab heute einen Bonus von 12 und ab dem 1. Mai 2023 einen weiteren 

Bonus von 20 im U-Turnus.  

11. Der 8. Zivilsenat erhält wegen der Reduzierung der Arbeitskraftanteile um 1/8 zum 

1. Mai 2023 ein Freikreuz im U- und W-Turnus in jedem 6. Durchgang. Zugleich erhält 

der 8. Zivilsenat einen Bonus im U-Turnus von 4.  



12. Der 4. Zivilsenat/1. Senat für Familiensachen erhält wegen der Reduzierung der 

Arbeitskraftanteile um 2/8 zum 1. Mai 2023 Freikreuze im U- und W-Turnus in jedem 

8. und 16. Durchgang. Zugleich erhält der 4. Zivilsenat/1. Senat für Familiensachen 

einen Bonus im U-Turnus von 8.  

13. Der 5. Zivilsenat erhält wegen der Erkrankung des Richters am 
Oberlandesgericht Wachtendorf für den Zeitraum vom 17. April 2023 bis zum 11. 
Mai 2023  im U- und W-Turnus Freikreuze in jedem 3., 8., 11., 15., 17. und 25. 
Durchgang.   
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